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Anhang III
ZUSAMMENFASSUNG DES BEITRAGS DER MULTI-STAKEHOLDER-PLATTFORM FÜR DIE 
UMSETZUNG DER ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG ZUM REFLEXIONSPAPIER 
„AUF DEM WEG ZU EINEM NACHHALTIGEN EUROPA BIS 2030“
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Mitglieder der Plattform:  BirdLife; Vereinigung der Industrie- und Arbeitgeberverbände in Europa (BusinessEurope); 
Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE); Bund der Familienorganisationen in der Europäischen Union 
(COFACE); Europäischer Ausschuss der Regionen; CONCORD Europe; Europäischer Dachverband der Landwirte und 
landwirtschaftlichen Genossenschaften (COPA-COGECA); Europäisches Netzwerk für soziale Verantwortung der 
Unternehmen (CSR Europe); Netz europäischer Großstädte (EUROCITIES); Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB); 
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA); ENEL; Europäische Allianz für öffentliche Gesundheit (EPHA); 
ESADE Business School; Europäischer Gewerkschaftsausschuss für das Bildungswesen (ETUCE); Europäischer 
Hochschulverband (EUA), Europäisches Umweltbüro (EUB); Europäisches Jugendforum (YFG); Internationaler Rat für 
integrierte Berichterstattung (IIRC); Dachverband der europäischen Lebensmittelindustrie (FoodDrinkEurope); Fair 
Trade Advocacy Office (FTAO); Soziale Plattform; Bündnis SDG Watch Europe; Transparency International; Unileve; 
Weltnaturfonds (WWF); Frau Vandinka Shukla; Herr Christian Thimann; Herr Wiebe Draijer; Herr Janez Potočnik

Plattform-Beobachter: Netzwerk der Europäischen Umwelt- und Nachhaltigkeitsräte (EEAC); Europäische 
Investitionsbank (EIB); Europäisches Netz für nachhaltige Entwicklung (ESDN); Weltnaturschutzunion (IUCN); 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD); Vereinte Nationen (VN); Weltbank (WB)

Europa auf dem Weg in eine 
nachhaltigen Zukunft
ZUSAMMENFASSUNG DES BEITRAGS DER MULTI-STAKEHOLDER-PLATTFORM FÜR DIE 
VERWIRKLICHUNG DER ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG ZUM REFLEXIONSPAPIER 
„AUF DEM WEG ZU EINEM NACHHALTIGEN EUROPA BIS 2030“
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Schreiben der Mitglieder der Plattform

Brüssel, den 11. Oktober 2018

An die derzeitigen und künftigen Führungsspitzen der Europäischen Kommission und anderer EU-Institutionen,

an alle Akteure, die Anteil an einem nachhaltigen Leben der Menschen und an den ökologischen, sozialen, 
wirtschaftlichen und die Governance betreffenden Entwicklungen in Europa nehmen,

an die Wählerinnen und Wähler und alle Menschen in Europa!

Mit dieser neuen Plattform und unserem Bericht möchten wir ein deutliches Signal an die Führungsspitzen, 
Akteure und Bürgerinnen und Bürger innerhalb und außerhalb der Europäischen Union senden: Es ist nun 
höchste Zeit, eine visionäre und ehrgeizige Strategie für ein nachhaltiges Europa 2030 zu entwickeln und 
umzusetzen.

Es sei darauf hingewiesen, dass von den Mitgliedern der Plattform nicht erwartet wird, dass sie jede 
Empfehlung und jeden Standpunkt in diesem Bericht unterstützen, sondern das Recht haben, zu den 
behandelten Fragen einen anderen Standpunkt zu beziehen.

Wir haben uns trotz der Kürze der Zeit bemüht, unsere unterschiedlichen Hintergründe und Meinungen zu 
respektieren und darauf aufzubauen, damit wir mit Blick auf ein besseres, nachhaltiges Europa an einem 
Strang ziehen können.

Dank starker gemeinsamer Werte, strukturpolitischer Verbesserungen und innovativer Maßnahmenvorschläge 
stützen wir unsere Empfehlungen auf die Erfahrung und die Bemühungen von Tausenden von Männern 
und Frauen aus dem öffentlichen Sektor, der Zivilgesellschaft und dem privaten Sektor. Ihnen allen ist die 
Ambition gemeinsam, die Ziele für nachhaltige Entwicklung in praktische Lösungen für das Wohlergehen 
unserer Bürgerinnen und Bürger und für den Schutz unserer Umwelt im Interesse der heutigen und künftiger 
Generationen umzumünzen. 

Unser Bericht beleuchtet verschiedene Perspektiven und geht auf gewisse schwierige Kompromisse zwischen 
den ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und die Governance betreffenden Aspekten der nachhaltigen 
Entwicklung ein. Einige solcher Kompromisse konnten bereits ausgehandelt werden, während andere 
zunächst noch größerer Klärung und Konsensbildung bedürfen. 

Wir sind zuversichtlich, dass das Engagement der Menschen und der führenden Entscheidungsträger für 
einen kontinuierlichen Wandel in Europa sowie das Vertrauen, das sie hierein setzen, Früchte tragen werden. 
Dies erfordert eine gerechte und ausgewogene Dialog- und Partnerschaftskultur auf allen Ebenen, bei der 
sämtliche Partner in gegenseitigem Vertrauen Mitgestalter eines Europas werden können, das allen Menschen 
gerecht wird. Dazu bedarf es unter anderem einer übergreifenden Strategie für ein nachhaltiges Europa, 
an der sich sämtliche europäischen Politikkonzepte und Programme orientieren, damit die Bereitstellung 
unserer individuellen und kollektiven Mittel beschleunigt werden kann, um nachhaltige Sicherheit, Wohlstand 
und Würde für alle zu erreichen.

Wir blicken mit Stolz auf die bisher geleistete Arbeit, wobei uns gleichzeitig bewusst ist, dass dringend 
noch viel mehr getan werden muss. Daher ist es unser Wunsch, dass der Nachhaltigkeitsdialog und die 
Zusammenarbeit auf dieser Plattform – sowohl zwischen den Interessenträgern als auch mit den EU-
Institutionen – rasch wachsen und gedeihen.
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Zusammenfassung

EUROPA AUF DEM WEG IN EINE NACHHALTIGEN ZUKUNFT

Beitrag der Multi-Stakeholder-Plattform für die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zum 
Reflexionspapier „Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa bis 2030“, Oktober 2018

Die Multi-Stakeholder-Plattform für die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in der Europäischen 
Union wurde im Mai 2017 eingerichtet, um die Europäische Kommission und alle an der Umsetzung der SDG auf  
EU-Ebene beteiligten Interessenträger zu unterstützen und zu beraten.

Auf  der Basis starker gemeinsamer Werte haben wir als Vertreter des öffentlichen Sektors, der Zivilgesellschaft 
und des Privatsektors tatkräftig zusammengearbeitet, um fundierte Empfehlungen dafür zu erarbeiten, wie die 
Ziele für nachhaltige Entwicklung in praktische Lösungen für das Wohlergehen der heutigen und künftigen 
Generationen in der EU und darüber hinaus umgesetzt werden können. Unsere Empfehlungen sollen Inspiration 
und Orientierungshilfe für das Reflexionspapier der Kommission „Auf  dem Weg zu einem nachhaltigen Europa 
bis 2030“ bieten.

Angesichts der ehrgeizigen Agenda sowie der Universalität und Unteilbarkeit der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
gibt es keine Patentlösung. Die Verwirklichung der Ziele erfordert vielmehr eine umfassende Überprüfung, die 
Ermittlung der Bereiche, in denen Änderungen erforderlich sind, und die Entwicklung kohärenter Strategien, die 
sich dauerhaft positiv auf  die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Governance und die Umwelt zugleich auswirken, 
wobei die Verkettungen zwischen allen Zielen und Vorgaben berücksichtigt werden müssen. Unsere Empfehlungen 
bieten einen ehrgeizigen und konsensbasierten Beitrag zu diesem Ziel.

Als vorrangige Maßnahme empfehlen wir, dass die EU eine übergreifende visionäre und transformative Strategie 
für ein nachhaltiges Europa bis 2030 entwickelt und umsetzt, die als Richtschnur für die gesamte Politik und alle 
Programme der EU gilt. Um die Wirksamkeit der Strategie zu garantieren, sollten darin sowohl Zwischenziele als 
auch langfristige Ziele genannt und die Vision der EU für ein nachhaltiges Europa über die Agenda 2030 hinaus 
festgelegt werden.

Bei der Umsetzung der Agenda 2030 müssen die Europäische Kommission und alle anderen Interessenträger 
die Kernprinzipien achten, bestehende Verpflichtungen aus internationalen Abkommen erfüllen, sich zur 
Umgestaltung unseres Sozial- und Wirtschaftsmodells verpflichten, Maßnahmen für die ärmsten und die am 
stärksten marginalisierten Gruppen der Gesellschaft prioritär behandeln und beschleunigt auf  den Weg bringen 
(Grundsatz, dass niemand zurückgelassen werden darf), die Belastungsgrenzen unseres Planeten anerkennen, 
die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit achten und die Politikkohärenz im Interesse einer nachhaltigen 
Entwicklung gewährleisten.

Darüber hinaus geben wir einige bereichsübergreifende Empfehlungen ab. Wir empfehlen der EU, ihr Governance-
System neu zu gestalten, um ein kohärentes Konzept für nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Der 
Kommissionspräsident sollte mit Unterstützung eines speziellen Projektteams die Zuständigkeit für die Agenda 
2030 übernehmen, ihre wirksame Koordinierung gewährleisten und in seiner jährlichen Rede zur Lage der Union 
über ihre Umsetzung Bericht erstatten. Außerdem sind Maßnahmen der Regionen, Städte, Bürger, Gemeinschaften, 
Unternehmen und der Zivilgesellschaft in ihrer gesamten Bandbreite erforderlich, um die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung und das Klimaschutzübereinkommen von Paris umzusetzen. Die EU sollte sich für ein territoriales 
Konzept zur Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung einsetzen und einen wechselseitigen Dialog 
ermöglichen, bei dem regionale und lokale Behörden sowie die Zivilgesellschaft und Berufsorganisationen 
entsprechend einem Mehr-Ebenen-Ansatz mit vielfältigen Interessenträgern („Multi-level and multi-stakeholder 
governance approach“) in die europäischen und nationalen Strategien einbezogen werden. Wir bieten außerdem 
an, den Nutzen dieser Plattform – sowohl ihre Zusammensetzung als auch ihren Auftrag – zu bewerten und zu 
erörtern, wie sie künftig am besten zu unserem Vorschlag für eine inklusive, partizipative und transparente Strategie 
für ein nachhaltiges Europa bis 2030 beitragen kann. Schließlich sollten zusätzliche Anstrengungen unternommen 
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werden, um die Politikkohärenz im Interesse der nachhaltigen Entwicklung zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass 
sämtliche Maßnahmen der EU zu einer nachhaltigen Entwicklung innerhalb oder außerhalb Europas beitragen 
sollten.

Wir haben auch einige konkrete Empfehlungen dazu abgegeben, wie das bestehende Instrumentarium der EU 
gestärkt werden könnte. Die Agenda für bessere Rechtsetzung könnte wirksamer werden, wenn die Ziele und 
Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung in vollem Umfang in den politischen Entscheidungsprozess einbezogen 
würden. Die politischen Entscheidungsträger der EU sollten die Leitlinien für Folgenabschätzungen effizienter 
nutzen und weiter verbessern, damit die nachhaltige Entwicklung durchgängig berücksichtigt wird. Es sollte ein 
Koordinierungszyklus für ein nachhaltiges Europa eingeführt werden, zu dem EU-Aktionspläne für nachhaltige 
Entwicklung, Berichte der Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission über nachhaltige Entwicklung 
sowie Empfehlungen gehören sollten. Das Verfahren für das Europäische Semester sollte sich an der Strategie 
für ein nachhaltiges Europa bis 2030 orientieren und eine Nachhaltigkeitskontrolle beinhalten. Die Nachhaltigkeit 
der öffentlichen Finanzen der EU, einschließlich des mehrjährigen Finanzrahmens, sollte ohne Einschränkung 
gewährleistet sein, und die Definition der ökologischen, sozialen und die Governance betreffenden Risiken sollte 
in die Finanzvorschriften eingebettet werden. Auf  Ebene der Mitgliedstaaten sollten nachhaltige Fiskalreformen 
durchgeführt, mit denen die Steuervermeidung durch Unternehmen und das Steuerdumping angegangen werden 
und der Aktionsplan von Addis Abeba vollständig umgesetzt wird. Die EU sollte ferner einen integrierten und 
partizipativen Überwachungs-, Rechenschafts- und Überprüfungsrahmen, einschließlich eines umfassenden 
Katalogs von SDG-Indikatoren und einer qualitativen Analyse, einführen, um die künftigen Entscheidungsträger 
auf  dem Laufenden zu halten.

Außerdem haben wir sektorspezifische Empfehlungen abgegeben. Die Nachhaltigkeit sollte sich in allen 
Politikbereichen und Initiativen der EU in kohärenter Weise widerspiegeln. Zu Zwecken dieses Papiers haben wir 
jedoch fünf  Politikbereiche der EU ermittelt, die eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung spielen:

(1) Die Nachhaltigkeit von Verbrauch und Produktion sollte unterstützt, durch Anreize gefördert und 
reguliert werden, wobei besonderes Augenmerk auf  globale Lieferketten zu legen ist. Darüber hinaus bedarf  
es rechtlicher, politischer und finanzieller Maßnahmen, die einen entsprechenden Übergang vorantreiben. 
Notwendig sind unter anderem eine Verringerung des „ökologischen Fußabdrucks“ der EU, die Einführung 
einer Übereinkunft über die Ressourcenbewirtschaftung und die Entwicklung verbrauchsbezogener Indikatoren. 
Die Nachhaltigkeit sollte Teil der europäischen Strategie für die Industriepolitik bis 2030 sein. 

(2) Die EU sollte in Forschung und Innovation, Menschen und Talente, Beschäftigungsfähigkeit und soziale 
Inklusion investieren. Die Europäische Säule sozialer Rechte sollte vollständig umgesetzt werden. Die Sozial- 
und Solidarwirtschaft sollte gefördert werden, Investitionen in die Bereiche Gesundheit und Wohlergehen 
sollten erhöht und die Nachhaltigkeit sollte zu einer interdisziplinären Wissenschaft werden. Darüber hinaus 
sollte für eine hochwertige Bildung, für eine Priorisierung der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und 
für einen Rechtsrahmen zur Gewährleistung sicherer Wege für Asylsuchende und Migranten – bei gleichzeitiger 
Stärkung der Integrations- und Inklusionspolitik – gesorgt werden.

(3) Klima- und Energiepolitik: Die EU sollte ihre Klima- und Energieziele an das vereinbarte Ziel einer 
Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs auf  1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau anpassen 
und gleichzeitig die Resilienz verbessern. Fossile Brennstoffe sollten schrittweise abgeschafft, Investitionen in 
Energieeffizienz und saubere Energie erhöht und die Verbreitung naturbasierter Lösungen gefördert werden. 
Die Verkehrsüberlastung sollte verringert werden, während nachhaltige Infrastrukturen und umfassende 
Mobilitätspläne gefördert werden sollten. Die EU sollte auch die Entwicklungsländer bei der Anpassung an 
den Klimawandel und der Verbesserung ihrer entsprechenden Resilienz unterstützen.

(4) Ernährung, Landwirtschaft und Landnutzung, einschließlich der Gemeinsamen Agrarpolitik: Die EU 
sollte sicherstellen, dass alle ihre Investitionen in die Landwirtschaft mit dem EU-Vertrag im Einklang stehen, 
um ein hohes Maß an Schutz der menschlichen Gesundheit und an Ernährungssicherheit sowie einen hohen 
Umweltschutz und eine Verbesserung der Umweltqualität zu gewährleisten. Die Lebensmittelerzeugung, die 
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Bereitstellung öffentlicher Güter und Ökosystemleistungen sollten durch staatliche Einkommenszuschüsse 
unterstützt werden, während gleichzeitig ein angemessener Lebensstandard für die landwirtschaftliche 
Bevölkerung sichergestellt und ein Übergang zu nachhaltigen Agrar- und Lebensmittelsystemen ermöglicht 
werden sollte.  Investitionen und Forschung im Bereich umweltfreundlicher und wirtschaftlich tragfähiger 
Verfahren sollten priorisiert und globale Wertschöpfungsketten nachhaltig gestaltet werden

(5) Die Kohäsionspolitik ist ein wichtiges Investitionsinstrument der EU zur Unterstützung der Verwirklichung 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung.  Sie sollte die lokale Verankerung der SDG durch die direkte Unterstützung 
nachgeordneter Regierungsebenen stärken, die Städteagenda der EU und soziale Ziele weiter fördern und 
mehr Anreize für Investitionen in umweltfreundlichere und nachhaltigere Infrastrukturen, auch in ländlichen 
Gebieten, schaffen.

Angesichts der Dringlichkeit der Maßnahmen fordern wir die Kommission nachdrücklich auf, unseren 
Empfehlungen zeitnah und zügig nachzukommen, damit Europa die Chancen, die eine nachhaltige Entwicklung 
für unsere Gesellschaft bietet, rasch und umfassend nutzen kann. Die Erfüllung unserer Anforderungen erfordert 
einen inklusiven und partizipativen Ansatz, für den wir unsere uneingeschränkte Unterstützung zusichern. 
Unser oberstes Ziel ist es sicherzustellen, dass die nachhaltige Entwicklung zu einem ständigen Bestandteil der 
europäischen Politikgestaltung wird.

Der vollständige Beitrag der Multi-Stakeholder-Plattform für die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 
zu dem Reflexionspapier „Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa bis 2030“ ist unter folgendem Link abruf-
bar: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustain-
able_europe2.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_
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